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April 1940. XIII. Jahrgang Nr. 4

DERFOURIER
OFFIZIELLES ORGAN DES SCHWEIZ. FOU R I E R VE R B A N D E S

Die Eingabe des Schweiz. Fourierverbandes.

Wie wir bereits in der letzten Nummer bekanntgaben, hat der Zentralvor-
stand des S. F. V. am 16. Februar 1940 eine Eingabe an das Eidg. Militär-
departement gerichtet, die dem Vorsteher des E. M. D. das Gesuch unterbreitet,
die Gleichstellung der höheren Unteroffiziere auf der Basis des Adj. Uof. vor-
Zunehmen.

Diese Eingabe ist wie folgt begründet worden:
1.) Der Pflichtenkreis und die Verantwortlichkeit des Fouriers sind im Laufe der
letzten Jahre ständig vergrössert worden und haben nun während des Aktiv-
dienstes ganz gewaltige Ausmasse angenommen. Der Fourier ist heute nicht
mehr Rechnungsgehilfe, sondern, wie Art. 2 und 3 der I. V. 1938 ausdrücklich
besagen, verantwortlicher Rechnungsführer. Als solchem obliegen ihm gewiss nicht
weniger wichtige Funktionen als dem Adj. Uof. und dem Fw. Durch eine
soldliche Gleichstellung aller höheren Uof. würde dem Arbeitsmass und der Ver-
antwortlichkeit derselben endlich Gerechtigkeit widerfahren. Weng der Fw.
z. B. als die rechte Hand des Hptm. angesprochen wird, so ist der Fourier die

gewiss nicht minder wichtige Linke auf den Gebieten der Verpflegung und des

Rechnungswesens. Die Einheits-Kdt. dürften unserer Ansicht heute ausnahmslos

beipflichten.

2.) Wir dürfen mit Stolz darauf hinweisen, dass die jahrelange ausserdienstliche

Tätigkeit des S. F. V. nicht ohne positiven Erfolg geblieben ist. Mit Verhältnis-
mässig wenig Ausnähmen kennt der Fourier von heute seine nicht immer leichte

Aufgabe von Grund auf. Er ist sich dessen bewusst, dass eine gesunde und sorg-
fältige Ernährung des Soldaten für die Schlagkraft der Armee eminent wichtig
ist. Dass er im gegenwärtigen Aktivdienst diesbezüglich sein ganzes Wissen und
Können in den Dienst der Truppe stellt, beweist die sozusagen durchwegs lobend
erwähnte Soldatenkost.— Ganz beiläufig möchten wir erwähnen, dass jede
ausserdienstliche Tätigkeit für die Uebungsteilnehmer mit grossen Opfern an
Zeit und Geld verbunden ist. Wir Fouriere haben diese Opfer jederzeit freudig
und im Bewusstsein auf uns genommen, dadurch der Armee und unserem Fleimat-
land gute Dienste zu erweisen.

3.) Die Tatsache, dass die Zuerkenn|ung eines Grades beim Id. D. in erster
Linie von gewissen Spezialkenntnissen und einem guten Bildungsgrad abhängig
gemacht wird, berechtigt uns zur Hoffnung, dass unserem Wunsche um Besser-
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